
Gerücht, Hinweis oder Beschwerde ernst nehmen

Verfahrensschritte Vertrauensperson und HR

Gerücht, Hinweis oder Beschwerde sofort nachgehen

Ein Gespräch mit der betroffenen Person führen und protokollieren 

Gespräch mit beschuldigter Person führen 

(Recht auf Anhörung) und mit vorgesetzter Person 

dies protokollieren

Einschätzung 

eindeutiger Fall von 

sexueller Belästigung

Einschätzung

Situation ist unklar

Betroffene Person erklärt, 

dass keine sexuelle 

Belästigung vorliegt

Untersuchung anordnen 

und Bericht abwarten 

Provisorische 

Massnahmen zum 

Schutz der betroffenen 

Person ergreifen 

Mitarbeitende über die 

laufende Untersuchung 

informieren 

In Anlehnung an die Verfahrensschritte des EBG 

Vorschläge des 

Untersuchungsberichts 

umsetzen

Es liegt ein Fall von 

sexueller Belästigung 

vor

Es liegt kein Fall von 

sexueller Belästigung 

vor

Belästigende Person 

sofort stoppen

Gegen belästigende Person Sanktionen ergreifen 

(ev. ins Personaldossier)

Die belästigte Person hat Anspruch auf Wiedergutmachung

Mitarbeitende in geeigneter Form informieren

Präventive Massnahmen ergreifen oder verstärken


